
. A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Geltendmachung eines Anspruchs auf Schmerzens
geld nach § 847 BGB steht den sozialistischen Rechts
auffassungen nicht entgegen (vgl. OG, Urteil vom 
27. September 1961 - 1 b Zst 3/61 - NJ 1962 S. 131). In 
der Rechtsprechung der Gerichte hat § 847 BGB ent
sprechend den politisch-moralischen Anschauungen der 
Werktätigen eine inhaltliche Auslegung dahin erfahren, 
daß die Zahlung eines Schmerzensgeldes nicht schlecht
hin der finanziellen Abgeltung erlittener Schmerzen 
dient. Es soll vielmehr die durch Verletzungen beding
ten Störungen des körperlichen Wohlbefindens insge
samt — einschließlich erlittener oder noch zu erwarten
der Schmerzen — und die dadurch bedingte Beeinträch
tigung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
ausgleichen.
Voraussetzung für die Entstehung eines Schmerzens
geldanspruchs ist, daß die durch eine Verletzung des 
Körpers oder der Gesundheit hervorgerufene Beein
trächtigung eine gewisse Schwere aufweist, das körper
liche Wohlbefinden also ernstlich gestört ist, oder daß 
wegen verbleibender Folgen die Teilnahme am gesell
schaftlichen Leben nicht nur für kürzere Zeit beein
trächtigt wird (vgl. OG, Urteil vom 15. März 1960 — 2 Uz 
23/59 - OGZ Bd.7 S. 246; OG, Urteil vom 31. Oktober 
1972 - 2 Zz 10/72 - NJ 1973 S. 213). Ist dabei ein Ver
klagter für den eingetretenen Schaden verantwortlich, 
dann bestimmen Ausmaß und Intensität dieser Faktoren 
auch die Höhe des Schmerzensgeldes. Die sozialen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Schadensverursachers 
müssen bei der Bestimmung der Höhe des Schmerzens
geldes unbeachtet bleiben.
Diese Umstände müssen in jedem Einzelfall konkret 
geprüft werden. Die Verpflichtung der Verklagten zur 
Zahlung von Schmerzensgeld ergibt sich daraus, daß 
Verbrennungen zweiten und dritten Grades, die zwei 
Drittel der Gesichtshälfte eines Kindes überziehen, eine 
so schwere Beeinträchtigung der körperlichen Integrität 
darstellen, daß ein Schmerzensgeldanspruch entstan
den ist.
Für die Bestimmung der Höhe des Anspruchs sind fol
gende Umstände beachtlich:
Der zur Zeit des Unfalls fünf Jahre alte Kläger zu 3) 
hat durch das schuldhafte Handeln der Verklagten fol
genschwere Verbrennungen im Gesicht, an den Ohren, 
der vorderen Halspartie, an beiden Oberarmen, am lin
ken Unterarm und am linken Unterschenkel davon
getragen. Die Brandwunden bedeckten 20 Prozent der 
Körperfläche. Während die weniger sichtbaren Ver
brennungen gut vernarbten, sind die Verbrennungen im 
Gesicht besonders auffällig geblieben. (Es folgen Aus
führungen über den Umfang dieser Verbrennungen und 
die in ihrer Folge entstandenen Narben sowie die Fest
stellung, daß sich die erhebliche Entstellung des Ge
sichts des Klägers zu 3) auf natürlichem Wege nicht ver
ändern wird.)
Solche Verletzungen, die zu einer bleibenden Entstel
lung des Gesichts eines Kindes führen, rechtfertigen die 
Zahlung des beantragten Schmerzensgeldes, da durch 
den zu zahlenden Betrag nicht nur die bisher eingetre
tenen Störungen des körperlichen Wohlbefindens und 
die jetzige Beeinträchtigung der Teilnahme am gesell
schaftlichen Leben abgegolten werden müssen, sondern 
auch die für die Zukunft zu erwartenden.
Das Kind hatte bereits während des Unfalls große 
Schmerzen zu ertragen, jda Verbrennungen sehr 
schmerzintensiv sind und die Gesichtshaut auf Hitze
einwirkungen besonders empfindlich reagiert. Es machte 
sich eine längere stationäre Behandlung erforderlich, 
und auch heute ist die ambulante Nachbetreuung noch 
nicht abgeschlossen. Die Teilnahme am gesellschaft

lichen Leben beschränkt sich für den Kläger zu 3) zu
nächst auf den familiären Bereich, auf sein Spiel, seinen 
Umgang mit gleichaltrigen Kindern und seine Teil
nahme am schulischen Leben. Die sich für den Kläger 
zu 3) bisher ergebende Beeinträchtigung der alters
bedingten Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist 
bereits beträchtlich. So ist er schon jetzt einer gewissen 
Isolierung von seinen Altersgefährten beim Spiel und 
in der Schule ausgesetzt, wie die Kläger zu 1) und 2) 
unwidersprochen ausgeführt haben. Andere Kinder 
schrecken wegen der Art der beim Kläger zu 3) vor
liegenden Verletzung vor einem engeren persönlichen 
Kontakt mit ihm zurück, oft unterstützt durch verständ
nisloses Verhalten von Erwachsenen, die meinen, der 
Kläger zu 3) leide an einem ansteckenden Hautaus
schlag. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, daß die 
Narben täglich mit Salbe einmassiert werden müssen, 
damit sie weich bleiben. Wie die dazu vom Senat ge
hörte Gutachterin ausführte, bedingen solche Fehlreak
tionen der Umwelt mitunter bei durch bleibende Ent
stellungen Geschädigten — insbesondere im Kindes- und 
Jugendalter — psychische Schockzustände, die nur 
schwer zu überwinden sind. Eine solche psychische Be
einträchtigung des Klägers zu 3) ist für die Zukunft 
nicht auszuschließen.
Die beim Kläger zu 3) vorliegende dauernde Entstellung 
seines Gesichts kann auch durch kosmetische operative 
Eingriffe nur bedingt gebessert werden. Nach Auffas
sung der Sachverständigen werden die Entstellungs
erscheinungen auch nach derartigen Operationen zu 
etwa zwei Dritteln erhalten bleiben.

Solche chirurgischen Eingriffe können wegen der not
wendigen bewußten Mitwirkung des Patienten erst in 
der Zeit zwischen dem 12. und dem 14. Lebensjahr 
durchgeführt werden. Es werden etwa fünf bis sechs 
Operationstermine erforderlich sein. Diese Operationen 
werden erneut mit erheblichen Schmerzen verbunden 
sein, da die besonders auffälligen Narben mit körper
eigener Haut transplantiert werden müssen und die Ent
nahmestellen neue Wundflächen und Narben bilden wer
den. Diese Operationen werden jeweils mit einer statio
nären Behandlung bis zu drei Wochen verbunden sein 
und sich über mehrere Jahre hinziehen, da ihre Durch
führung bei Schulkindern in die Zeit der Ferien verlegt 
wird. Die Einbuße des Klägers an Lebensfreude und 
an der Teilnahme am Ferienleben gleichaltriger Kinder 
wird somit erheblich sein.
Die trotz der chirurgischen Eingriffe bleibenden Ent
stellungen werden dem Kläger zu 3) auch in seinem 
späteren Leben ständig seine Teilnahme am gesell
schaftlichen Leben erschweren. So erlauben die vorhan
denen Narben nicht die Wahl jedes Berufs. Sie bleiben 
gegen Witterungseinflüsse, Sonnenstrahlung und chemi
sche Dämpfe besonders empfindlich, so daß sich Berufe 
in der Landwirtschaft, in der Chemie u. a. für den Klä
ger verbieten. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, 
daß trotz der Bemühungen der sozialistischen Gesell
schaft, deren Anliegen es ist, auch geschädigten Bürgern 
einen gleichberechtigten, geachteten Platz zu verschaf
fen, im Einzelfall Reaktionen von Mitmenschen dem 
Kläger gegenüber auftreten, die ein Gefühl des „Zu
rückgesetztseins“ und des „Auffälligseins“ in ihm auf- 
kommen lassen können. Erfahrungsgemäß führen Ge
sichtsentstellungen auch zu Schwierigkeiten bei der Ge
staltung der Beziehungen zum anderen Geschlecht und 
bei der Partnerwahl. Wenn auch größere psychische 
Schäden durch eine verständnisvolle und einfühlsame 
Erziehung im Elternhaus, in der Schule, im Jugend
verband und bei der Berufsausbildung vermieden wer
den können, so ist die zu erwartende Beeinträchtigung 
des Klägers bei der Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben in allen Sphären dennoch als besonders erheb-
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